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Stadt Halle (Saale)         13.07.2017 
Geschäftsbereich IV Bildung und Soziales 
 
 
 
 
Beschlusskontrolle Sitzung des Bildungsausschusses am 07.06.2017 
TOP 7.4. 
mündliche Anfrage von Herrn Hendrik Lange Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Halle 
(Saale) 
Betreff: Information zur vierten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der 
Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2014/15 bis 2018/19 
Abendgymnasium/ Kolleg Halle 
 
 
 
 
Fragestellung: 
 
Herr Lange bat um eine Prüfung der Lehrkräfteversorgung und der Verbleib der beiden 
Schulleiter beim Zusammenschuss des Abendgymnasiums mit dem Giebichenstein – 
Gymnasium Thomas Münzer“ Halle (Saale). 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Beantwortung dieser Fragestellung ist der angehangenen Stellungnahme des 
Landesschulamtes vom 27. Juni 2017 zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
Katharina Brederlow 
Beigeordnete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1  Stellungnahme des Landesschulamtes vom 27. Juni 2017 
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Referat 31 
U nterrichtsve rsorg u ng, 

Datenerhebung, 
Schulentwicklungsplanung 

LANDESSCHULAMT 

SACHSEN-ANHALT 

Die Zahl der Leitungsstunden für die organisatorische Anbindung des zwei- 

ten Bildungsweges an ein Gymnasium der Stadt ist regelhaft an die Gesamt- 

zahl der dann zu betreuenden Klassen gebunden, nicht an die Lehrkräfte- 

versorgung. Das Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer" Halle/Saale 

erhielte 2 Leitungsstunden mehr für die 7 hinzu kommenden Klassen. 

Das Angebot eines zweiten Bildungsweges sollte in der Stadt Halle/Saale 

künftig aufrechterhalten bleiben. Einer Eigenständigkeit steht die Entwicklung 

der Schülerzahlen entgegen. Für das Schuljahr 2017/18 wird von insgesamt 

153 Studierenden ausgegangen, davon 28 im Abendgymnasium. 

Die organisatorische Angliederung an eine städtische Einrichtung ist daher 

auch unter Erhalt der Außenstelle zu begrüßen. 

Nach Abstimmung mit dem schulfachlichen Referat meines Hauses nehme 

ich hierauf wie folgt Stellung: 

mit E-Mail vom 15. Juni dieses Jahres erbaten Sie zum oben genannten 

Sachverhalt um weitere Informationen. 

Sehr geehrte Frau Dr. Radig, 

Schulentwicklungsplanung für die Schuljahre 2014/15 bis 2018/19 

hier: Schule des zweiten Bildungsweges - Abendgymnasium/Kolleg 
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Kleine 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

In der Hoffnung, Ihre Fragen hinreichend beantwortet zu haben, verbleibe ich 

Soweit bekannt, soll der Unterricht des Abendgymnasiums nicht in der Außenstelle, sondern am 

Standort des Giebichenstein-Gymnasiums „Thomas Müntzer" Halle/Saale abgehalten werden, da 

hier bis in den Abendbereich Kurse und Veranstaltungen anliegen und auch Schulleitungsmitglie- 

der im Hause wären. 

Unabhängig davon greift auch jetzt die Schulleitung des zweiten Bildungsweges bei der Über- 

tragung von Aufgaben auf einzelne Lehrkräfte zurück, die zur erweiterten Schulleitung gehören 

und in Abwesenheit von Schulleitungsmitgliedern im Abendbereich beratende und koordinierende 

Aufgaben erfüllen. Diese Lösung ist aus schulfachlicher Sicht erfolgreich und kann in einer neuen 

organisatorischen Struktur fortgeführt werden. Eine permanente Anwesenheit unmittelbarer Schul- 

leitungsmitglieder am Abend ist damit nicht zwingend. 

Mit der Aufgabenübertragung ist die Außenstelle auch über einen Koordinator zu leiten. Er ist Mit- 

glied der Schulleitung, deren Erreichbarkeit stets gegeben sein sollte. Organisatorische Fragen 

dazu werden über einen konkreten Geschäftsverteilungsplan ab Sommer 2018 zu klären sein. 

Der Koordinator an der Schule des zweiten Bildungsweges erhält für seine Tätigkeit aktuell 4 Ab- 

minderungsstunden, die auch bei einer Umverteilung der 35 bisher an dem Gymnasium zur Ver- 

fügung stehenden Leitungsstunden wieder erreicht werden können. 
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